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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen zusam-
menklappbaren Roller (1), umfassend eine Fußplattform (2),
eine klappbar mit der Fußplattform (2) verbundene Lenk-
stange (3), zumindest ein vorderes Rad (4) und zumindest
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Erfindungsgemäß weist der Roller (1) zumindest einen An-
triebsmotor (6) zum Antrieb zumindest eines der Räder (4,
5) auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen zusammenklapp-
baren Roller nach den Merkmalen des Oberbegriffs
des Anspruchs 1

[0002] Aus dem Stand der Technik sind, wie in der
DE 200 20 857 U1 beschrieben, ein zusammenklapp-
barer Roller und eine Tragbandeinrichtung dafür be-
kannt. Der zusammenklappbare Roller umfasst eine
Fußplattform, eine gewünschtenfalls teleskopierbare
Steuer- oder/und Haltestange, die zum Transport des
Rollers aus einer Fahrstellung, in der sie von der Fuß-
plattform hochsteht, in eine der Fußplattform benach-
barte Transportstellung klappbar ist, wenigstens ein
vorderes, mit der Steuer- oder/und Haltestange ge-
koppeltes oder koppelbares Laufrad und wenigstens
ein hinteres Laufrad. Der Roller weist eine Tragband-
einrichtung auf, die ein Tragband umfasst, das aus
einer an einem Teil des Rollers dauerhaft angeordne-
ten oder in den Roller integrierten Tragbandaufnah-
me ausziehbar und in die Tragbandaufnahme ein-
ziehbar ist.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
einen gegenüber dem Stand der Technik verbesser-
ten zusammenklappbaren Roller anzugeben.

[0004] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch einen zusammenklappbaren Roller mit den
Merkmalen des Anspruchs 1.

[0005] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0006] Ein zusammenklappbarer Roller umfasst ei-
ne Fußplattform, eine klappbar mit der Fußplatt-
form verbundene Lenkstange, zumindest ein vorde-
res Rad und zumindest ein hinteres Rad.

[0007] Erfindungsgemäß weist der Roller zumindest
einen Antriebsmotor zum Antrieb zumindest eines
der Räder auf.

[0008] Der Roller ist ein leichtes, klappbares und da-
her sehr kleines Fortbewegungsmittel, welches auf
einfache Weise mitführbar ist. Beispielsweise ist der
Roller im zusammengeklappten Zustand auf einfa-
che und platzsparende Weise in einem Fahrzeug zu
verstauen oder in einem öffentlichen Verkehrsmittel
mitzuführen, wobei er aufgrund seines geringen Ge-
wichts tragbar ist oder ähnlich einem so genannten
Trolley zu ziehen ist, wobei die Lenkstange als Zug-
griff wirkt. Zudem ist der Roller, wenn er nicht benötigt
wird, im zusammengeklappten Zustand platzsparend
abzustellen. Durch seinen Antriebsmotor ermöglicht
der Roller eine schnelle und komfortable Fortbewe-
gung, um beispielsweise kurze Strecken zum Fahr-
zeug oder zum jeweiligen öffentlichen Verkehrsmit-
tel und ausgehend vom Fahrzeug oder öffentlichen

Verkehrsmittel zu überbrücken. Auch eine schnelle
und komfortable Fortbewegung im innerstädtischen
Umfeld, beispielsweise in Fußgängerzonen, wird mit
dem mittels des Antriebsmotors betriebenen Roller
ermöglicht.

[0009] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
im Folgenden anhand von Zeichnungen näher erläu-
tert.

[0010] Dabei zeigen:

[0011] Fig. 1 schematisch eine Seitenansicht eines
Rollers,

[0012] Fig. 2 schematisch eine Seitenansicht eines
Rollers im Fahrbetrieb,

[0013] Fig. 3 schematisch eine Seitenansicht eines
zusammengeklappten Rollers,

[0014] Fig. 4 schematisch eine Seitenansicht eines
von einer Person getragenen Rollers,

[0015] Fig. 5 schematisch eine Seitenansicht eines
zusammengeklappten und aufgestellten Rollers,

[0016] Fig. 6 schematisch eine Seitenansicht eines
zusammengeklappten und von einer Person gezoge-
nen Rollers,

[0017] Fig. 7 schematisch eine weitere Seitenan-
sicht eines zusammengeklappten und aufgestellten
Rollers,

[0018] Fig. 8 schematisch eine weitere Seitenan-
sicht eines Rollers,

[0019] Fig. 9 schematisch eine Seitenansicht eines
Rollers mit einer Schnittdarstellung einer Lenkstan-
genverkleidung und eines Batteriefachs,

[0020] Fig. 10 schematisch eine Seitenansicht eines
Rahmens des Rollers,

[0021] Fig. 11 schematisch eine Seitenansicht eines
Rahmens mit Fußplattform des Rollers und einer Bat-
terie sowie einer Schnittdarstellung eines Batterie-
fachs,

[0022] Fig. 12 schematisch eine Ausschnittdarstel-
lung eines Rahmens eines Rollers im Bereich eines
Klappgelenks in Seitenansicht, und

[0023] Fig. 13 schematisch eine Ausschnittdarstel-
lung eines Rahmens eines Rollers im Bereich eines
Klappgelenks in perspektivischer Darstellung.

[0024] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
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[0025] Die Fig. 1 bis Fig. 13 zeigen verschiedene
Darstellungen eines zusammenklappbaren Rollers 1.
Der Roller 1 umfasst eine Fußplattform 2, eine klapp-
bar mit der Fußplattform 2 verbundene Lenkstange
3, zumindest ein vorderes Rad 4 und zumindest ein
hinteres Rad 5. Des Weiteren umfasst der Roller 1
zumindest einen Antriebsmotor 6 zum Antrieb zumin-
dest eines der Räder 4, 5. In einer in den Figuren dar-
gestellten bevorzugten Ausführungsform ist der An-
triebsmotor 6 als ein Elektromotor ausgebildet, vor-
zugsweise als ein Radnabenmotor auf einer Vorder-
achse des Rollers 1, so dass durch diesen Radna-
benmotor das vordere Rad 4 des Rollers 1 antreib-
bar ist. Zur Speicherung elektrischer Energie für den
Antriebsmotor 6 weist der Roller 1 zumindest einen
elektrischen Energiespeicher 7 auf. Dieser elektri-
sche Energiespeicher 7 ist als ein elektrischer Akku-
mulator ausgebildet, d. h. als eine wiederaufladbare
Batterie, und zweckmäßigerweise in einem Batterie-
fach 8 unter der Fußplattform 2 angeordnet. Auf die-
se Weise ist ein niedriger Schwerpunkt des Rollers 1
erreicht. Das Batteriefach 8 ist in den Fig. 1 bis Fig. 8
und Fig. 11 dargestellt, der darin angeordnete elek-
trische Energiespeicher 7 ist in Fig. 11 dargestellt.

[0026] Die Fußplattform 2 und die Lenkstange 3 sind
über ein Klappgelenk 9 miteinander verbunden. Mit-
tels dieses Klappgelenkes 9 ist die Lenkstange 3 in ei-
ne erste Position im Wesentlichen senkrecht zur Fuß-
plattform 2 klappbar, wobei das Klappgelenk 9 in die-
ser ersten Position verriegelbar ist, wie in den Fig. 1
und Fig. 2 sowie Fig. 8 bis Fig. 13 dargestellt. Ein
derart erreichter aufgeklappter Zustand des Rollers 1
stellt den Gebrauchszustand oder Fahrzustand des
Rollers 1 dar, in welchem der Roller 1 als Fortbewe-
gungsmittel verwendbar ist, wie in Fig. 2 dargestellt.
D. h. in diesem Gebrauchszustand des Rollers 1 kann
sich eine Person P auf die Fußplattform 2 des Rollers
1 stellen, sich an der Lenkstange 3, genauer gesagt
an einem am oberen Ende der Lenkstange 3 aus-
gebildeten Lenker 10 festhalten und sich mittels des
Rollers 1 fortbewegen, wobei der Roller 1 mittels der
Lenkstange 3 zu lenken und mittels Bedienelemen-
ten am Lenker 10 zu bedienen ist, beispielsweise zu
beschleunigen oder zu bremsen.

[0027] Des Weiteren ist die Lenkstange 3 mittels die-
ses Klappgelenkes 9 in eine zur Fußplattform 2 be-
nachbarte zweite Position klappbar, wobei das Klapp-
gelenk 9 auch in dieser zweiten Position verriegel-
bar ist, wie in den Fig. 3 bis Fig. 7 dargestellt. In ei-
nem auf diese Weise erreichten zusammengeklapp-
ten Zustand ist der Roller 1 auf einfache Weise zu
transportieren und platzsparend abzustellen. So ist
der Roller 1 beispielsweise, wie in Fig. 3 dargestellt,
in liegendem Zustand abzustellen, zum Beispiel in ei-
nem Kofferraum oder in einem anderen Stauabteil ei-
nes Fahrzeugs. Des Weiteren ist der Roller 1 auf die-
se Weise von einer Person P zu tragen, wie in Fig. 4
dargestellt. Dies ermöglicht beispielsweise ein einfa-

ches Treppensteigen mittels des Rollers 1 oder ein
einfaches Besteigen eines öffentlichen Verkehrsmit-
tels. Dabei dient vorteilhafterweise die Lenkstange 3
des Rollers 1 als Tragegriff, wie in Fig. 4 gezeigt.

[0028] Des Weiteren ist der Roller 1 in diesem zu-
sammengeklappten Zustand auch auf das vordere
Rad 4 zu stellen, wie in Fig. 5 gezeigt. Auf diese Wei-
se ist der Roller 1 auf sehr komfortable Weise ähnlich
einem so genannten Trolley, beispielsweise ähnlich
einem Rollkoffer, bewegbar, d. h. von einer Person P
ziehbar, wie in Fig. 6 gezeigt. Die Lenkstange 3 mit
dem Lenker 10 dient dabei als Zuggriff. Mittels des
vorderen Rades 4 rollt der auf diese Weise gezoge-
ne Roller 1 über den Untergrund. Hierfür ist am vor-
deren Rad 4, wenn dieses, wie in den dargestellten
Beispielen, von dem Antriebsmotor 6 antreibbar ist,
ein Freilauf einstellbar.

[0029] Zudem ist zweckmäßigerweise in diesem zu-
sammengeklappten Zustand des Rollers 1 eine Lenk-
bewegung der Lenkstange 3 blockierbar, so dass ei-
ne Relativbewegung zwischen der Lenkstange 3 und
der Fußplattform 2 mit dem elektrischen Energiespei-
cher 7 verhindert ist, d. h. es ist ein für die ziehende
oder in dem vorhergehenden Beispiel tragende Per-
son P unangenehmes Klappern, Wackeln und Ver-
winden des Rollers 1 vermieden, da auf diese Weise
eine steife, starre Einheit ausgebildet ist. Beispiels-
weise weist die Lenkstange 3 einen Sicherheitsrast-
bolzen auf, welcher nur im in die zweite Position ge-
klappten Zustand der Lenkstange 3, d. h. im zusam-
mengeklappten Zustand des Rollers 1 einrastet und
Relativbewegungen zwischen der Lenkstange 3 und
der Fußplattform 2 blockiert. Alternativ oder zusätz-
lich kann die Lenkstange 3 im in die zweite Positi-
on geklappten Zustand auf der Fußplattform 2 fixiert
sein. In diesem zusammengeklappten und auf dem
vorderen Rad 4 positionierten Zustand ist der Roller 1
des Weiteren, wie in Fig. 7 dargestellt, aufrecht ste-
hend und dadurch sehr platzsparend abstellbar, bei-
spielsweise in einem separaten Ständer für den Rol-
ler 1 oder durch Anlehnen an eine Wand beispiels-
weise eines Gebäudes oder Verkehrsmittels oder an
ein anderes stabiles Objekt. Hierfür ist, zumindest
wenn kein spezieller Ständer für den Roller 1 zu nut-
zen ist, das vordere Rad 4 mittels einer Feststell-
bremse des Rollers 1 zu blockieren, um ein Umfallen
des Rollers 1 zu vermeiden.

[0030] Um den Roller 1 im zusammengeklappten
Zustand sowohl möglichst platzsparend abstellen als
auch in Form eines Trolleys bequem ziehen zu kön-
nen und des Weiteren im aufgeklappten Gebrauchs-
zustand auf bequeme Weise fahren zu können, ist die
Lenkstange 3 des Rollers 1 vorteilhafterweise tele-
skopierbar ausgebildet. Auf diese Weise ist eine Län-
ge der Lenkstange 3, um den Roller 1 möglichst klein
und platzsparend zusammenzuklappen, zu reduzie-
ren, und in der Gebrauchsstellung und zudem für die
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Trolleyfunktion ist die Lenkstange 3 auszuziehen, d.
h. deren Länge zu vergrößern, um auf diese Weise im
aufgeklappten Gebrauchszustand ein bequemes und
sicheres Fahren mit dem Roller 1 sowie im zusam-
mengeklappten Zustand ein bequemes Ziehen des
Rollers 1 in Form eines Trolleys zu ermöglichen. Um
ein unbeabsichtigtes Verstellen der Länge der Lenk-
stange 3 zu vermeiden, ist diese Teleskopierfunktion
der Lenkstange 3 blockierbar, zumindest in einer zu-
sammengeschobenen und in einer auseinanderge-
zogenen Stellung.

[0031] Um den Roller 1 auf einfache, bedienfreund-
liche und ergonomische Weise klappen zu können,
weist der Roller 1 zum Verriegeln des Klappgelenkes
9 in der ersten und zweiten Position der Lenkstange 3
zumindest ein Verriegelungselement 11 auf, welches,
wie in den Fig. 10 bis Fig. 13 dargestellt, über zumin-
dest einen Bowdenzug 12 mit einem Auslösehebel 13
am Lenker 10 verbunden ist. Auf diese Weise ist das
Klappgelenk 9 durch lediglich eine Hebelbewegung
am Lenker 10 zu entriegeln und die Lenkstange 3 ist
in die gewünschte Position zu klappen.

[0032] Im in den Fig. 12 und Fig. 13 dargestellten
Beispiel weist das Klappgelenk 9 ein an der Fußplatt-
form 2 angeordnetes U-förmiges Element 14 auf, in
welchem über eine Schwenkachse ein mit der Lenk-
stange 3 verbundenes stabförmiges Element 15 an-
geordnet ist. Das U-förmige Element 14 weist an
beiden Schenkeln jeweils zwei Aussparungen 16,
17 auf, in welche das am stabförmigen Element 15
mittels des Bowdenzugs 12 verschiebbare Verriege-
lungselement 11, welches als ein Bolzen ausgebildet
ist, einrastbar ist. Das als Bolzen ausgebildete Ver-
riegelungselement 11 ist in Richtung des U-förmigen
Elementes 14 federbelastet.

[0033] Um die Lenkstange 3 aus der ersten Position
in Richtung der Fußplattform 2 zu klappen, ist daher
mittels des Bowdenzugs 12, betätigt durch den Aus-
lösehebel 13 am Lenker 10, das als Bolzen ausge-
bildete Verriegelungselement 11 aus den ersten Aus-
sparungen 16 herauszuheben, wodurch das Klapp-
gelenk 9 entsperrt, d. h. nicht mehr verriegelt ist. Nun
ist die Lenkstange 3 in Richtung der Fußplattform
2 zu klappen und der Auslösehebel 13 loszulassen,
wodurch das als Bolzen ausgebildete Verriegelungs-
element 11 federbelastet in Richtung des U-förmigen
Elementes 14 gepresst wird. Erreicht die Lenkstange
3 die zweite Position, benachbart zur Fußplattform 2,
so rastet das als Bolzen ausgebildete Verriegelungs-
element 11 in die zweiten Aussparungen 17 des U-
förmigen Elementes 14 ein, so dass das Klappgelenk
9 in dieser zweiten Position verriegelt ist.

[0034] Das Aufklappen der Lenkstange 3, d. h. das
Zurückklappen in die erste Position, erfolgt auf ana-
loge Weise. Der Auslösehebel 13 ist zu betätigen,
so dass das als Bolzen ausgebildete Verriegelungs-

element 11 über den Bowdenzug 12 aus den zwei-
ten Aussparungen 17 herausgezogen wird. Danach
ist die Lenkstange 3 in Richtung der ersten Position
zu klappen und der Auslösehebel 13 freizugeben, so
dass bei Erreichen der ersten Position das als Bol-
zen ausgebildete Verriegelungselement 11 federbe-
lastet in die ersten Aussparungen 16 einrastet und
das Klappgelenk 9 somit in der ersten Position ver-
riegelt ist.

[0035] In Weiteren Ausführungsformen können bei-
spielsweise auch zwei Bowdenzüge 12 vorgesehen
sein, um das Verriegelungselement 11, insbesonde-
re wenn es als ein Bolzen ausgebildet ist, wie in den
Fig. 12 und Fig. 13 dargestellt, an beiden Enden mit-
tels jeweils eines Bowdenzugs 12 bewegen zu kön-
nen und dadurch eine gleichmäßige Bewegung des
Bolzens zu erreichen. Dabei sind zweckmäßigerwei-
se beide Bowdenzüge 12 mit demselben Auslösehe-
bel 13 verbunden, um eine einfache und ergonomi-
sche Bedienung zu ermöglichen. Das Klappgelenk 9
ermöglicht einen geführten Klappmechanismus zwi-
schen den beiden Positionen, eine einfache Entrie-
gelung und ein einfaches Klappen des Rollers 1.

[0036] Ein in Fig. 10 dargestellter Rahmen 18 des
Rollers 1 ist zweckmäßigerweise aus Aluminium aus-
gebildet. Eine tragende Konstruktion, welche sich auf
dem Rahmen 18 abstützt, auf welcher die Fußplatt-
form 2 angeordnet ist und welche zur Aufnahme des
elektrischen Energiespeichers 7 und von elektroni-
schen Bauelementen dient, ist vorzugsweise aus ei-
nem Faserverbundwerkstoff ausgebildet, d. h. aus ei-
nem faserverstärkten Kunststoff, beispielsweise aus
einem glasfaserverstärkten und/oder kohlenstofffa-
serverstärkten Kunststoff. Durch diese Ausbildung
des Rollers 1 ist eine hohe Stabilität und ein geringes
Gewicht des Rollers 1 erreicht, so dass der Roller 1
von Personen P ohne große Anstrengungen zu tra-
gen und als Trolley zu ziehen ist. Um eine weitere
Gewichtsreduzierung zu erreichen, können beispiels-
weise auch der Rahmen 18 des Rollers 1 und/oder
Anbauteile aus dem faserverstärkten Kunststoff aus-
gebildet sein.

[0037] Die Fußplattform 2 ist zweckmäßigerweise
asymmetrisch ausgebildet, beispielsweise an einer
dem vorderen Rad 4 zugewandten Seite breiter als
an einer dem hinteren Rad 5 zugewandten Seite.
Dies ermöglicht eine Material- und Gewichtseinspa-
rung, wobei eine ausreichende Fläche zum Aufstel-
len der Füße sichergestellt ist. Des Weiteren ist auf
diese Weise eine möglichst schmale Ausbildung des
Rollers 1 sichergestellt, wodurch der Roller 1 auf ein-
fache Weise zu tragen und platzsparend abzustellen
und beispielsweise in einem Fahrzeug zu verstauen
ist. Um einen sicheren Stand auf der Fußplattform 2
zu ermöglichen, weist die Fußplattform 2 beispiels-
weise eine Oberfläche mit einer hohen Haftung auf,
beispielsweise eine aufgeraute und/oder profilierte



DE 10 2013 003 484 A1    2013.08.29

5/15

Oberfläche und/oder ein Oberflächenmaterial mit ei-
nem hohen Reibungskoeffizienten.

[0038] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Rollers 1 ist ein tragbares elektronisches Gerät, bei-
spielsweise ein Mobiltelefon, insbesondere ein so ge-
nanntes Smartphone, oder ein tragbarer Computer,
zum Beispiel in Form eines so genannten PDA, mit
dem Roller 1 zu koppeln. Hierzu weist der Roller 1
zweckmäßigerweise im Bereich des Lenkers 10 ei-
ne entsprechende Halterung und einen Datenüber-
tragungsanschluss auf, über welchen das tragbare
elektronische Gerät, insbesondere das Smartphone,
zum Beispiel mit einem Batteriemanagementsystem
und/oder mit zumindest einem Steuergerät des Rol-
lers 1, beispielsweise mit einem Steuergerät des An-
triebsmotors 6, zu verbinden ist. Auf diese Weise sind
Informationen des Rollers 1, zum Beispiel eine aktu-
ell gefahrene Geschwindigkeit und/oder ein Ladezu-
stand des elektrischen Energiespeichers 7 und/oder
andere Fahrtinformationen, auf das tragbare elektro-
nische Gerät zu übertragen und mittels des tragba-
ren elektronischen Gerätes der den Roller 1 nutzen-
den Person P anzuzeigen. Alternativ oder zusätzlich
kann der Roller 1 auch eine fest installierte oder ab-
nehmbare Anzeigeeinheit für derartige Informationen
aufweisen.

[0039] Um auch Fahrten mit dem Roller 1 bei Däm-
merung und in der Dunkelheit auf sichere Weise zu
ermöglichen, weist der Roller 1 zweckmäßigerwei-
se zumindest einen Frontscheinwerfer und zumin-
dest ein Rücklicht auf. Der Frontscheinwerfer ist bei-
spielsweise in eine vordere Verkleidung 19 des Rol-
lers 1 integriert. Das Rücklicht ist beispielsweise in
ein Schutzblech 20 des hinteren Rades 5 integriert.

[0040] Zum Laden des elektrischen Energiespei-
chers 7 ist dieser beispielsweise aus dem Roller 1
zu entnehmen. Für eine schnelle Betriebsbereitschaft
kann der elektrische Energiespeicher 7 auf diese
Weise gegen einen bereits geladenen ausgetauscht
werden. In einer bevorzugten Ausführungsform weist
der Roller 1 einen Ladestecker auf, um den elektri-
schen Energiespeicher 7 nicht entnehmen zu müs-
sen. Der Ladestecker ist zweckmäßigerweise was-
serdicht und beispielsweise magnetisch ausgebildet,
um einen sicheren Anschluss an eine entsprechen-
de Ladesteckdose zu ermöglichen. Das Laden kann
beispielsweise über ein externes mobiles Ladege-
rät, über eine stationäre Ladestation, über einen An-
schluss an ein Energieversorgungsnetz und ein in
den Roller 1 integriertes Ladegerät oder über einen
Anschluss an ein Bordnetz eines Fahrzeugs erfolgen,
mittels welchem der Roller 1 transportiert wird, bei-
spielsweise auch an ein Bordnetz eines Elektrofahr-
zeugs. Zweckmäßigerweise ist auch ein Schnellla-
den des elektrischen Energiespeichers 7 möglich.

[0041] Um den Roller 1 auch in Fußgängerzo-
nen nutzen zu können, weist er vorteilhafterweise
eine einstellbare Geschwindigkeitsbegrenzung auf.
Dadurch ist zum Beispiel bei eingeschalteter Ge-
schwindigkeitsbegrenzung eine Maximalgeschwin-
digkeit des Rollers 1 auf 6 km/h begrenzt.

[0042] In einer beispielhaften Ausführungsform
weist der Roller 1, auch als Elektro-Scooter bezeich-
net, eine Lenkerhöhe zwischen einem Meter und 1,
20 m auf, d. h. der Lenker 10 ist mittels der telesko-
pierbaren Lenkstange 3 um 20 cm höhenverstellbar.
Dadurch ist eine ergonomische Lenkposition erreich-
bar. Zudem ist der Lenker 10 zweckmäßigerweise er-
gonomisch ausgebildet.

[0043] Der Roller 1 ist sehr kompakt ausgebildet. Er
weist im aufgeklappten Gebrauchszustand beispiels-
weise eine Länge von lediglich einem Meter, einen
Radstand von lediglich 70 cm, einen Raddurchmes-
ser von beispielsweise 30 cm und eine Bodenfrei-
heit von 10 cm auf. Im zusammengeklappten Zustand
weist der Roller 1 dann beispielsweise lediglich eine
Länge von maximal 96 cm, eine Breite von maximal
40 cm und eine Höhe von maximal 50 cm auf.

[0044] Der Roller 1 weist, wie bereits oben beschrie-
ben, einen als Radnabenmotor ausgebildeten elek-
trischen Antriebsmotor 6 zum Antrieb des vorderen
Rades 4 auf. Der Antriebsmotor 6 weist beispielswei-
se eine Leistung von 500 W und ein ausreichendes
Drehmoment für Steigungen auf. Das vordere Rad 4
ist zweckmäßigerweise größer als das hintere Rad 5.
Der Roller 1 weist einen Griff zum Tragen auf, wobei
die Lenkstange 3 diesen Griff bilden kann, wie oben
beschrieben, oder es ist ein separater Griff vorhan-
den.

[0045] Als Bremseinrichtung weist der Roller 1 bei-
spielsweise Scheibenbremsen am vorderen Rad 4
und/oder am hinteren Rad 5 auf, vorzugsweise hy-
draulische Scheibenbremsen. Des Weiteren weist
der Roller 1 zweckmäßigerweise Schutzbleche 20 im
Bereich der Räder 4, 5 auf, um ein Verschmutzen der
den Roller 1 nutzenden Person P während der Fahrt
zu vermeiden. Zudem weist der Roller 1, wie bereits
beschrieben, zumindest einen Frontscheinwerfer und
zumindest ein Rücklicht auf.

[0046] Der Roller 1 kann beispielsweise eine Ge-
schwindigkeit von bis zu 20 km/h erreichen. Eine
Steuerung der Geschwindigkeit des Rollers 1 erfolgt
zweckmäßigerweise, analog zu Motorrädern, mittels
eines Drehgriffs am Lenker 10. Eine Reichweite des
Rollers 1 beträgt beispielsweise ca. 15 km. Aufgrund
des geringen Gewichts und des effizienten Antriebs
beträgt ein Stromverbrauch beispielsweise lediglich 1
kWh pro 100 km. Dies entspricht, abhängig von der
Stromerzeugung des verwendeten Stroms zum La-
den des elektrischen Energiespeichers 7, beispiels-
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weise einem Kohlenstoffdioxidausstoß von lediglich
ca. sechs Gramm pro Kilometer.

[0047] Um größere Reichweiten zu erreichen, kann
beispielsweise ein elektrischer Energiespeicher 7 mit
einer größeren Kapazität vorgesehen sein oder der
Roller 1 kann zwei oder mehr elektrische Energie-
speicher 7 aufweisen oder zumindest einen ausrei-
chenden Bauraum zur Installation mehrerer und/oder
größerer elektrischer Energiespeicher 7 aufweisen.
Als elektrischer Energiespeicher 7 wird beispielswei-
se ein Akkumulator mit einer Kapazität von 180 Wh
bis 250 Wh verwendet, zum Beispiel ein LiFePO4-Ak-
kumulator, d. h. ein Lithium-Eisenphosphat-Akkumu-
lator.

[0048] Durch die oben beschriebene Ausbildung des
Rollers 1 aus Aluminium und/oder faserverstärktem
Kunststoff weist der Roller 1 beispielsweise ein Ge-
wicht von weniger als 15 kg auf, so dass er ohne
größere Anstrengungen zu tragen und in Form eines
Trolleys zu ziehen ist. Der Roller 1 ist beispielswei-
se für eine Person P und für ein Zuladungsgewicht
von 100 kg geeignet. Zweckmäßigerweise ist der Rol-
ler 1 abschließbar, beispielsweise mittels eines Len-
kerschlosses und/oder durch Aktivieren des Rollers
1 mittels eines Zündschlüssels oder einer ähnlichen
Sicherung, und anschließbar, beispielsweise mittels
eines entsprechenden Schlosses an ein festes sta-
tionäres Objekt.

[0049] Zum Abstellen des Rollers 1 im aufgeklapp-
ten Gebrauchszustand weist der Roller 1 zweckmäßi-
gerweise einen klappbaren Ständer auf, zum Beispiel
einen Seitenständer. Vorteilhafterweise wird eine je-
weilige Position des Ständers erfasst und beispiels-
weise an ein Steuergerät des Antriebsmotors 6 über-
mittelt, wobei bei ausgeklapptem Ständer ein Losfah-
ren des Rollers 1 verhindert wird. Dadurch sind Un-
fälle aufgrund eines ausgeklappten und sich verha-
kenden Ständers vermieden.

[0050] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist am
Roller 1 ein Sitz montierbar, so dass auch längere
Strecken auf komfortable Weise mittels des Rollers
1 zurückzulegen sind. Ist der Sitz nicht erforderlich,
so ist er auf einfache Weise zu entfernen, um auf die-
se Weise Gewicht zu sparen und ein besonders kom-
paktes Zusammenklappen des Rollers 1 zu ermögli-
chen. Der Roller 1 kann verschiedene Lackierungen
aufweisen, angepasst an jeweilige Kundenwünsche.

[0051] Der Roller 1 ist extrem leicht, faltbar und
hochfunktional und daher insbesondere als Fortbe-
wegungsmittel der so genannten ersten und letzten
Meile geeignet, da er aufgrund seines geringen Ge-
wichts, seiner geringen Abmessungen, insbesonde-
re im zusammengeklappten Zustand, und aufgrund
seines einfachen Transportierens im zusammenge-
klappten Zustand, wie oben beschrieben durch Tra-

gen oder durch Ziehen analog eines Trolleys, auf ein-
fache Weise in einem Fahrzeug, beispielsweise in ei-
nem PKW, Transporter oder LKW, oder in einem öf-
fentlichen Verkehrsmittel mitzuführen und vorteilhaf-
terweise auch im Fahrzeug zu aufzuladen ist, bei-
spielsweise auch in einem Elektrofahrzeug. Der Rol-
ler 1 ist auf diese Weise auf dem Weg zum Fahrzeug
oder öffentlichen Verkehrsmittel und auf dem Weg
vom Fahrzeug oder öffentlichen Verkehrsmittel zum
jeweiligen Ziel zu nutzen. Das Aufklappen und Zu-
sammenklappen des Rollers 1 erfolgt besonders ein-
fach durch lediglich eine Bewegung am Auslösehe-
bel 13 zum Entriegeln des Klappgelenks 9 und nach-
folgenden Klappen der Lenkstange 3 in Richtung der
Fußplattform 2 zum Zusammenklappen und in entge-
gengesetzter Richtung zum Aufklappen, wobei das
Klappgelenk 9 durch das federbelastete Verriege-
lungselement 11, welches beispielsweise als Bolzen
ausgebildet ist, in der jeweiligen Position wieder ge-
sperrt wird.

[0052] Der Roller 1 ermöglicht bei einem minima-
len Energieverbrauch und einem minimalen Material-
und Ressourceneinsatz eine maximale Mobilität.

Bezugszeichenliste

1 Roller
2 Fußplattform
3 Lenkstange
4 vorderes Rad
5 hinteres Rad
6 Antriebsmotor
7 Energiespeicher
8 Batteriefach
9 Klappgelenk
10 Lenker
11 Verriegelungselement
12 Bowdenzug
13 Auslösehebel
14 U-förmiges Element
15 stabförmiges Element
16 erste Aussparungen
17 zweite Aussparungen
18 Rahmen
19 Verkleidung
20 Schutzblech
P Person
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Patentansprüche

1.  Zusammenklappbarer Roller (1), umfassend ei-
ne Fußplattform (2), eine klappbar mit der Fußplatt-
form (2) verbundene Lenkstange (3), zumindest ein
vorderes Rad (4) und zumindest ein hinteres Rad (5),
gekennzeichnet durch zumindest einen Antriebsmo-
tor (6) zum Antrieb zumindest eines der Räder (4, 5).

2.   Roller (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Antriebsmotor (6) als ein Elektro-
motor ausgebildet ist.

3.  Roller (1) nach Anspruch 2, umfassend zumin-
dest einen elektrischen Energiespeicher (7) zur Spei-
cherung elektrischer Energie für den Antriebsmotor
(6).

4.  Roller (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Fußplattform (2) und
die Lenkstange (3) über ein Klappgelenk (9) mitein-
ander verbunden sind, wobei die Lenkstange (3) in ei-
ne erste Position im Wesentlichen senkrecht zur Fuß-
plattform (2) und in eine zur Fußplattform (2) benach-
barte zweite Position klappbar ist, wobei das Klapp-
gelenk (9) in beiden Positionen verriegelbar ist.

5.  Roller (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass am vorderen
Rad (4) ein Freilauf einstellbar ist.

6.  Roller (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch eine Feststellbremse
für das vordere Rad (4).

7.  Roller (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Lenk-
bewegung der Lenkstange (3) blockierbar ist.

8.  Roller (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Lenk-
stange (3) teleskopierbar ausgebildet ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2013 003 484 A1    2013.08.29

10/15



DE 10 2013 003 484 A1    2013.08.29

11/15



DE 10 2013 003 484 A1    2013.08.29

12/15



DE 10 2013 003 484 A1    2013.08.29

13/15



DE 10 2013 003 484 A1    2013.08.29

14/15



DE 10 2013 003 484 A1    2013.08.29

15/15


	Titelseite
	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

